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Vorstandsbeschlüsse am 18.9.2001, 14.10.2002, 13.3.2006 und 19.6.2006:
1. Je nach Kassenlage kann der Verein Mitgliedern Meldegebühren zu offiziellen Wettkämpfen nach Meldegebührordnung des DKV bezuschussen, die restlichen Kosten sind vom Sportler als Eigenbeitrag zu leisten.
2. Der Eigenbeitrag bzw. Vereinszuschuss je Teilnehmer ergibt sich wie folgt:
- Kanuslalom: Eigenanteil EUR 1,50 je Wettkampf.
- Kanupolo: Zuschuss bis zu EUR 5,-, Eigenanteil mindestens EUR 1,50 je Turnier.
Bis auf Weiteres wird bei Jugendlichen bis 18 und jungen Erwachsenen ohne eigenes Einkommen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr auf die Erhebung eines Eigenanteils zu Meldegebühren verzichtet.
3. Anfallende Gebühren nach selbstverschuldeter Nichtteilnahme eines Sportlers sind in jedem Fall in voller Höhe vom Sportler zu tragen.
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